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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.
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Für
Frau/Herrn
Robert Theiß

Letzte hier bekannte Anschrift:
Leiterstr. 12
32423 Minden

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksre-
gierung Münster vom 21.01.2022 - Aktenzeichen: 27.1.2. 
50S0479487-1 - nicht bekanntgegeben werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort unbekannt ist.

Sie/er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgen-
der Adresse unverzüglich abzuholen:

  Bezirksregierung Münster - Dezernat 27 - 
Albrecht-Thaer-Straße 9 
Raum N 3086 
48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück 
als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser Be-
nachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird darauf 
hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schriftstücks 
durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, 06.04.2022  
 Bezirksregierung Münster - Dezernat 27 -

 Im Auftrag 
 gez. Chong

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 101

70  Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster Münster, den 14.04.2022 
54.18.01-389/2022.0001

Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) 
hat am 17.03.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß 

§§ 8, 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für die Entnahme von 
Grundwasser in einer Gesamtentnahmemenge von 86.024 
m³ und die Einleitung in ein Oberflächengewässer (Broch-
terbecker Mühlenbach), temporär für 1 Jahr zwecks Sanie-
rung des Entnahmebauwerks am Dortmund-Ems-Kanal 
(DEK) beantragt.

Nach § 7 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1, Nr. 13.3.3 Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für eine jährliche 
Grundwasserentnahme von größer 5.000 m³ bis weniger als 
100.000 m³, eine standortbezogene Vorprüfung des Einzel-
falls durchzuführen, wenn durch die Gewässerbenutzung 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf grundwasserab-
hängige Ökosysteme zu erwarten sind.

Nach Prüfung wurde festgestellt, dass lokal keine grund-
wasserabhängigen Ökosysteme vorhanden sind - erhebliche 
nachteilige Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten. Er-
gebnis der Prüfung ist daher, dass keine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Alexander Perli Schwarz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 101

71  Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des Geset-
zes über die  Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG)

Bezirksregierung Münster Münster, den 14.04.2022 
54.18.01-395/2022.0001

Die Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH (EWR) 
hat am 07.03.2022 eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß 
§§ 8, 10 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz – WHG) für die Testung (Pilotie-
rung) einer Wasseraufbereitungsanlage die Entnahme von 
Wasser aus einem Oberflächengewässer (hier: Hemelter 
Bach) und Wiedereinleitung (in gleicher Menge) in das 
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Gewässer für 4 Monate und danach die Entnahme aus dem 
Dortmund-Ems-Kanal (DEK) und Wiedereinleitung in ei-
ner Gesamtentnahmemenge von 10.100 m³ (Gesamtdauer 8 
Monaten) beantragt.

Nach § 7 Abs. 1 i. V. m. Anlage 1, Nr. 13.3.3 Umweltver-
träglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG) ist für eine jährliche 
Grundwasserentnahme von größer 5.000 m³ bis weniger als 
100.000 m³, eine standortbezogene Vorprüfung des Einzel-
falls durchzuführen, wenn durch die Gewässerbenutzung 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf grundwasserab-
hängige Ökosysteme zu erwarten sind.

Nach Prüfung wurde festgestellt, dass lokal keine grund-
wasserabhängigen Ökosysteme vorhanden sind - erhebliche 
nachteilige Auswirkungen sind daher nicht zu erwarten. Er-
gebnis der Prüfung ist daher, dass keine Pflicht zur Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.

Die Feststellung, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
unterbleiben kann, wird hiermit gemäß § 5 Abs. 2 UVPG 
bekannt gegeben. Gemäß § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Fest-
stellung nicht selbständig anfechtbar.

 Im Auftrag 
 gez. Alexander Perli Schwarz

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2022 S. 101-102
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